


Die geänderten Bestimmungen sind blau dargestellt: 

 

 
 

§ 25  Wohn- und Ar- 

beitszone Fabrik-

weg 

1 Die Wohn- und Arbeitszone Fabrikweg ist für nicht bzw. mässig störende 

Betriebsnutzung, öffentliche Nutzungen sowie Verkaufsnutzungen be-

stimmt. 

2 Der Wohnanteil darf insgesamt maximal 30 % der anrechenbaren Ge-

schossfläche (aGF) betragen. 


	buc_BNO_Anpassung § 25_260331_unterzeichnet
	buc_BNO_Anpassung § 25_260213_unterzeichnet


